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Herrn Stadtrat 
Tristan Drechsel 
 

 

 

 

 

Oberbürgermeisterin 
 

 

 

Es schreibt Ihnen: Dr. Pia Findeiß 

Sitz: Hauptmarkt 1 

Telefon: 0375 831800 

Telefax: 0375 831818 

Email: buerodesob@zwickau.de* 

 

Ihre Nachricht vom :  

Geschäftszeichen: AF/011/2020  

(bitte bei Antwort angeben) 

 

 

 

 
Zwickau, 06.02.2020 

 

 

 

StR Drechsel kritisiert den Zustand der Papierkörbe. Der Auftrag in den Innenstadtring 

zu reinigen, sei an die BFZ gegangen. Die Papierkorbentleerung erledige eine andere 

Firma. Er fragt, ob es möglich ist, die entsprechende Firma zu sensibilisieren, dass auch 

der Behälter und das Umfeld mit gereinigt wird. (negatives Beispiel als Anlage) 
 

Sehr geehrter Herr Stadtrat Drechsel, 

 

vielen Dank für Ihren Hinweis, Ihre Anfrage aus dem Finanzausschuss am 14.01.2020 

möchte ich nachfolgend beantworten. 

 

Der aktuell gültige Vertrag zur Papierkorbentleerung zwischen dem Auftragnehmer und 

der Stadt Zwickau beinhaltet auch die Reinigung im Umkreis von einem Meter um den 

Papierkorb. Das Umweltbüro hat dem beauftragten Unternehmen diese Vertragspflicht 

nochmals angezeigt.  

 

Anders verhält es sich mit der Reinigung der Papierkörbe selbst. Die Papierkörbe in der 

Innenstadt befinden sich im Eigentum der Stadt Zwickau und gehören zum Stadtmobiliar. 

Die Reinigung des Stadtmobiliars wird durch das Garten- und Friedhofsamt beauftragt. Ihr 

Hinweis wird berücksichtigt und eine Reinigung veranlasst. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Pia Findeiß 
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